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MERKBLATT 
MIETE VON PLAKATSTÄNDER FÜR SPREITENBACHER VEREINE 
 
 
Die Gemeinde Spreitenbach stellt ortsansässigen Vereinen, die für ihre öffentliche Anlässe werben 
wollen, Plakatständer zur Verfügung. Der Gemeinderat Spreitenbach hat die bestehenden Regelun-
gen überarbeitet, vereinheitlicht und in diesem Merkblatt zusammengefasst. 
 
 
Die wichtigsten Punkte im Überblick 
 

• Vorgegebene, bewilligte und vorbereitete Standorte – gratis 

• Eigene Plakatständer werden nur in Ausnahmefällen bewilligt 

• Plakate Weltformat 905 x 1280 mm (F4) 

• Beste Lage: optimaler Werbeeffekt 

• Die Plakate können ohne grossen Zeitaufwand angebracht und entfernt werden 

• Das Benutzungsgesuch ist für jede Veranstaltung neu zu erstellen 

 
Standorte 
 

Folgende 3 Standorte wurden ausgewählt und sind fix. Andere Standorte werden nicht toleriert. 

• Poststrasse, vor Schulhaus Hasel (nur mobiler Plakatständer möglich) 

• Landstrasse, Höhe Lumimart 

• Bahnhofstrasse, oberhalb Güterstrasse 11  (beidseitig) 

• Bahnhofstrasse, Höhe Haus Nr. 37 

 
Vorgehen 
 

Die Plakatständer sind bei der Abteilung Planung und Bau mittels Bestellformular zu reservieren und 
können dann nach Absprache mit dem Bauamt (056 418 86 51) beim dortigen Depot 
bezogen/zurückgebracht werden. Das Formular ist am Schalter der Abteilung Planung und Bau 
erhältlich. Bei Fragen richten Sie sich bitte an die Abteilung Planung und Bau Spreitenbach 
(056 552 92 20). 
Der Transport sowie die Montage (Imbusschlüssel M6 wird benötigt) der Plakatständer ist Sache der 
Vereine. Das Aufstellen ist frühestens 14 Tage vor dem Anlass möglich. Spätestens am Tag nach 
der Veranstaltung müssen die Plakate entfernt und die Ständer dem Bauamt in sauberem und ein-
wandfreiem Zustand zurückgebracht werden. Allfällige Defekte bzw. Schäden an den Plakatstän-
dern sind dem Bauamt umgehend zu melden. 

 
Zusatzinformationen 
 

Bei zeitgleichen Veranstaltungen ist der Bestelleingang massgebend. Eine eventuelle Aufteilung der 
Standorte ist mit dem Mieter persönlich zu vereinbaren – er/sie trägt die Verantwortung.  
Alternativ besteht bei öffentlichen Anlässen weiterhin die Möglichkeit - bis spätestens 10 Tage vor 
der geplanten Veranstaltung - 15 Plakate (A3 Hochformat) bei der Einwohnerkontrolle Spreitenbach 
abzugeben. Nach erfolgter Bewilligung werden diese durch die Firma APG an den bereits 
vorhandenen Plakatständern für Veranstaltungsanzeigen aufgehängt. Bei Fragen oder Unklarheiten 
diesbezüglich wenden Sie sich bitte an die Einwohnerkontrolle Spreitenbach (056 418 85 30 oder 
einwohnerkontrolle@spreitenbach.ch). 


